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Amtsblatt
für die Stadt Trebbin

mit den Ortsteilen Blankensee, Christinendorf, Glau, Großbeuthen/ 
Kleinbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, Löwendorf, Lüders-
dorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen, Thyrow,  
Wiesenhagen
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Bekanntmachung

über die Auslegung und Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben 
„Ausbaustrecke Berlin – Dresden, 2. Baustufe, Bahnübergangsersatzmaßnahme der Landesstraße L791, Thomas- 

Müntzer-Straße“ im Bahn-km 33,820 der Strecke 6135 Berlin Südkreuz-Elsterwerda in der Stadt Zossen im Landkreis 
Teltow-Fläming sowie einschließlich trassenferner landschaftspflegerischer Kohärenzsicherungs- und Ersatzmaßnah-
men in den Gemarkungen Dabendorf, Lindenbrück, Wünsdorf und Zossen der Stadt Zossen, in der Gemarkung Gensha-
gen der Stadt Ludwigsfelde, der Gemarkung Märkisch Wilmersdorf der Stadt Trebbin, in der Gemarkung Horstwalde 
der Stadt Baruth/Mark, in der Gemarkung Alexanderdorf der Gemeinde Am Mellensee im Landkreis Teltow-Fläming 
und in der Gemarkung Salzbrunn der Stadt Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark im Bundesland Brandenburg

(Geschäftszeichen: 511ppa/060-2300#005)

Gegenstand des Bauvorhabens ist der Ersatz des Bahnüberganges der Lan-
desstraße L791, Thomas-Müntzer-Straße im Bahn-km 33,820 der Strecke 
6135 Berlin Südkreuz-Elsterwerda in der Stadt Zossen durch eine niveau- 
freie Straßenüberführung. Das Bauvorhaben beinhaltet im Wesentlichen 
den Rückbau des technisch gesicherten Bahnüberganges, den Neubau einer 
Straßenbrücke über die Bahnanlagen in einer zum Bahnübergang nach Sü-
den verschobenen Lage, die Änderung der Landesstraße L791 zur Anbindung 
an die neue Straßenbrücke, den Neubau von Straßendämmen und einer 
Stützwand, den Bau einer Anliegerstraße, den Bau eines Wirtschaftsweges, 
den Bau von Anlagen zur Entwässerung der Straßenbrücke und der Fahr-
bahnen, den Neubau der Straßenbeleuchtung und landschaftspflegerische 
Schutz-, Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Das Eisenbahn-Bundesamt führt auf Antrag der DB Netz AG, vom 26.10.2022 
für das genannte Bauvorhaben das Anhörungsverfahren nach § 73 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit § 18 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) durch. Für das Bauvorhaben einschließlich der landschafts-
pflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in 
den Städten Zossen, Ludwigsfelde, Trebbin, Baruth/Mark, Beelitz und der 
Gemeinde Am Mellensee beansprucht. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) wird durchgeführt.
Die Vorhabenträgerin hat die entscheidungserheblichen Unterlagen über 
die Umweltauswirkungen des Vorhabens vorgelegt. Das sind insbesondere 
folgende Unterlagen:
–	 Erläuterungsbericht, Planunterlage Nr. 01
–	 UVP-Bericht, Planunterlage Nr. 13
–	 Landschaftspflegerischer Begleitplan, einschließlich des Erläuterungs-

berichts, des Bestands- und Konfliktplans sowie des Maßnahmenplans, 

Planunterlage Nr. 14
–	 FFH-Verträglichkeitsprüfung, Planunterlage Nr. 15
–	 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Planunterlage Nr. 16
–	 Untersuchung zu betriebsbedingten und baubedingten Schallimmissio-

nen (Baulärm), Planunterlage Nr. 17
–	 Untersuchung zu betriebsbedingten und baubedingten Erschütterungs-

immissionen, Planunterlage Nr. 18
–	 Unterlage zur Regelung wasserrechtlicher Sachverhalte, Planunterlage 

Nr. 19
–	 Fachbeitrag nach EU-Wasserrahmenrichtlinie, Planunterlage Nr. 20
–	 Hydrologisches Gutachten, Planunterlage Nr. 21
–	 Verschattungsgutachten, Planunterlage Nr. 24

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) mit den entscheidungserheblichen 
Unterlagen liegt in der Zeit vom 

28.02.2023 bis einschließlich 27.03.2023 

in der Stadtverwaltung der Stadt Trebbin, Markt 01–03, 14959 Trebbin, Zim-
mer 14 während der folgenden Zeiten

am Montag	 von 09:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 15:30 Uhr
am Dienstag	 von 09:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 18:00 Uhr
am Donnerstag	 von 09:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 15:30 Uhr
am Freitag	 von 09:00 bis 12:00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters der Stadt Trebbin –
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Nach vorheriger Absprache werden auch Termine außerhalb der vorstehend 
genannten Zeiten vergeben.
Zeitgleich werden diese Bekanntmachung und die zur Einsicht ausgeleg-
ten Planunterlagen auch auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes  
https://www.eba.bund.de/anhoerungsverfahren zugänglich gemacht.
1.	 Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß 

§ 21 Abs. 2 und 5 UVPG bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungs-
frist – bis einschließlich 27.04.2023 – beim Eisenbahn-Bundesamt, Au-
ßenstelle Berlin, Steglitzer Damm 117, 12169 Berlin, oder bei der oben 
genannten Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan erheben.

	 Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 18 Abs. 1 
Satz 3 AEG in Verbindung mit § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendun-
gen und Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser 
Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). Der Ein-
wendungsausschluss beschränkt sich bei Vorhaben, für die eine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, auf das 
Verwaltungsverfahren.

	 Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt.
2.	 Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 

der anerkannten Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der 
Auslegung des Plans.

3.	 Das Eisenbahn-Bundesamt kann auf eine Erörterung der rechtzeitig er-
hobenen Einwendungen und der rechtzeitig abgebebenen Stellungnah-
men verzichten (§ 18a Nr. 1 AEG). Weiterhin kann das Eisenbahn-Bun-
desamt anstelle einer mündlichen Erörterung eine Online-Konsultation 
durchführen (§ 5 Abs. 1, 2 PlanSiG). Findet ein Erörterungstermin oder 
eine Online-Konsultation statt, werden diese ortsüblich und auf der In-
ternetseite des Eisenbahn-Bundesamtes bekannt gemacht. Ferner wer-
den diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben oder Stellung-
nahmen abgegeben haben, von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

	 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten des Eisenbahn-Bundesamtes zu geben ist. Bei Ausbleiben ei-
nes Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungster-
mins beendet. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4.	 Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendun-
gen oder Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5.	 Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungs-
termin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behan-
delt.

6.	 Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens durch das Eisenbahn-Bundesamt entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Ein-
wender und anerkannten Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7.	 Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre 
nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeit-
punkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betrof-
fenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

8.	 Da für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht, wird darauf hingewiesen, dass die ausgeleg-
ten Planunterlagen die nach § 19 Abs. 2 UVPG notwendigen Angaben 
enthalten und dass die Auslegung der Planunterlagen auch der Betei-
ligung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens 
gemäß § 18 UVPG dient.

9.	 Nähere Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren siehe 
unter https://www.eba.bund.de/datenschutzhinweise.

10.	 Diese Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Planunterla-
gen werden zeitgleich mit der Auslegung der Unterlagen in den Gemein-
den auch im UVP-Portal https://www.uvp-portal.de zugänglich gemacht.

Trebbin, den 31.01.2023

Ronny Haase
Bürgermeister

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters der Stadt Trebbin –

Bekanntmachung über die Verpachtung eines Gartengrundstückes

Die Stadt Trebbin beabsichtigt, ein Gartengrundstück – gelegen in der Sport-
feldstraße in Trebbin – zu verpachten.

Das Gartengrundstück hat folgende Eckdaten:

Objekt:	 Gartengrundstück, Garten Nr.: 6

Grundstückgröße:	 Größe – ca. 550 m²

Pacht:	 min. 1,00 € je m²/Jahr

PLZ/Objektstandort:	 14959 Trebbin, Sportfeldstraße, 
	 Flur 8, Flurstück 307/4

Objektbeschreibung:
Das Gartengrundstück liegt in der Gemarkung Trebbin und befindet sich un-
weit des Bahnhofes, von dem mindestens stündlich die Hauptstadt Berlin 

erreichbar ist. Die Anlage ist von einem Zaun umgeben. Zudem gibt es auf 
dem Gartengrundstück einen Anschluss am Stromnetz und Brunnen zur Gar-
tenwasserentnahme. Es ist bebaut mit stark sanierungsbedürftigem massi-
ven bzw. teilmassiven Gartenhaus.

Pachtbedingungen:
Der Pachtvertrag wird mit jährlicher automatischer Verlängerung abge-
schlossen.

Interessenten können bis einschließlich 28.02.2023 – 12.00 Uhr ihr Angebot 
bei der Stadt Trebbin, Markt 1–3 in 14959 Trebbin schriftlich (postalisch, 
elektronisch) oder zur Niederschrift jeweils mit dem Nachweis des Eingan-
ges des Gebotes bei der Stadtverwaltung Trebbin (Sachbearbeiter/innen 
des Bürgerbüros und/oder der Abteilung Kämmerei), versehen mit Datum 
und Uhrzeit, abgeben. Bei eventuellen Fragen rufen Sie gern an und las-
sen sich bitte mit der Abteilung Kämmerei / Liegenschaften verbinden, Tel. 
033731/842-0, E-Mail: rathaus@stadt-trebbin.de.
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Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: Das nächste Amtsblatt für die Stadt Trebbin erscheint am: 15. März 2023.

Das Amtsblatt wird kostenlos an alle Haushalte im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Blankensee, Christinendorf, Glau,  Großbeuthen/Kleinbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, 
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Sprechzeiten erhältlich. Einzelexemplare sind außerhalb des Verbreitungsgebietes gegen Erstattung der Versandkosten über die Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH zu beziehen.

Titelfoto: Puschkinstraße , Foto: C. Hansche

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters der Stadt Trebbin –

– Ende des Amtsblattes für die Stadt Trebbin –
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Stellenangebot
Die Stadt Trebbin sucht frühestmöglich einen/eine

Mitarbeiter/Mitarbeiterin (m/w/div)
für den Bereich Hochbau

Die Stelle ist unbefristet und umfasst eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 39,0 Stunden. Die Eingruppierung erfolgt in EG 9b nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich umfasst:
•	Begleitung und Erarbeitung von Bauleitverfahren und Konzept- 

erstellungen
•	Koordination und Begleitung bei der Erstellung von Satzungen 
nach BbgBO und BauGB

•	Kontrolle der Einhaltung von Festsetzungen in B-Plänen (Bebau-
ung, Ersatzpflanzungen etc.)

•	Bearbeitung von Anträgen auf Negativzeugnisse
•	Bearbeitung von Widmungsverfügungen  für Straßen in B-Pian-

gebieten
•	Bearbeitung und Kontrolle von Verträgen zur Sicherung der 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

•	Teilnahme an den Sitzungen des Bau- und Ordnungsausschusses  
sowie Protokollführung

Vorausgesetzt wird:
•	abgeschlossenes Studium im Bereich Stadt- und Regionalpla-
nung  oder Verwaltungsfachangestellter mit einschlägigen 
Kenntnissen in der Bauleitplanung

•	sicherer Umgang mit gängiger Büro- und Kommunikationstech-
nik  sowie im Umgang mit der Standardsoftware (MS Office)

•	Führerschein Klasse B
•	Bereitschaft zu Aus- und Weiterbildung
•	Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungsdienst außerhalb der 
regulären Arbeitszeit

Folgende Unterlagen sind einzureichen:
•	Nachweis zum Berufsabschluss
•	Nachweis Führerschein Klasse B
 
Die Stadt Trebbin setzt sich für die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie für Frauen und Männer ein.
Die  Einstellung erfolgt vorbehaltlich der Vorlage eines eintra-
gungsfreien behördlichen Führungszeugnisses.
Wir bieten einen Arbeitsplatz in einer Kleinstadt mit 13 Ortstei-
len, in einer reizvollen Umgebung gelegen in herrlicher  Natur am 
Naturpark Nuthe-Nieplitz, dennoch mit einer sehr guten und 
familienfreundlichen Infrastruktur,  direkter Anbindung an die 
Bahn sowie aktivem Vereinsleben.
Die Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team, 30 Tage 
Jahresurlaub, eine zusätzliche leistungsorientierte Bezahlung, 
betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonderzahlung und 
vermögenswirksame Leistungen, abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle  Aufgabengebiete  mit regelmäßigen 
externen Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die Stadt Trebbin fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftig-
ten. Diese Stelle ist gleichermaßen für jedes Geschlecht geeignet. 
Für die Übersendung  Ihrer Unterlagen (tabellarischer  Lebenslauf, 
Zeugniskopien, Darstellung des beruflichen Werdegangs) nutzen 
Sie bitte die E-Mail-Adresse bewerbung@stadt-trebbin.de. Stellen 
Sie uns Ihre Unterlagen bis zum 28.02.2023 bitte im PDF-Format, 
in einer Datei, nicht größer als 8 MB, zur Verfügung.

Erklärung zum Datenschutz:
Im Besonderen machen wir auf die Regelung der ab dem 
25.05.2018 in Kraft getretenen EU Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) aufmerksam.
Um den in der DSGVO definierten Verpflichtungen gerecht zu 
werden, nehmen Sie bitte die Betroffenenauskunft zur Kenntnis.

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie mit der Übersendung Ihrer 
Unterlagen in die Datenerfassung und Datenverarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Bewer-
bung einwilligen.

Trebbin, 06.02.2023

Ronny Haase
Bürgermeister

Vorgaben zur Veröffentlichung im Trebbiner Anzeiger (Amtsblatt der Stadt Trebbin)
Redaktionsschluss: in der Regel 1. Donnerstag im Monat, zu finden unter 
https://www.stadt-trebbin.de/index.php/rathaus/amtsblaetter
Versand: E-Mail bis 14 Uhr an amtsblatt@stadt-trebbin.de
Betreffzeile E-Mail: Trebbiner Anzeiger, Institution, Ausgabe
Beispiel: Trebbiner Anzeiger, Bibliothek, Mai 2022
Artikel: ausschließlich als Dateianhang im word-Format, möglichst meh-
rere Informationen in einem Artikel zusammenfassen
Mehrere Artikel: ausschließlich als Dateianhang im word-Format, 
ausschließlich in einer E-Mail pünktlich zum Redaktionsschluss zzgl. 
Abbildungen
Dateiname Artikel: Institution_Titel_Ausgabe
Beispiel: Bibliothek_Buchauswahl im Mai_Amtsblatt Mai 2022
Abbildungen: Auflösung ab 500 KB, Format jpeg, unter Nennung der 
Bildquelle
Dateiname Abb.: Institution_Titel_Ausgabe_Abbildung
Beispiel: Bibliothek_Buchauswahl im Mai_Amtsblatt Mai 2022_Abbil-
dung

Große Dateien: kostenloser Dateiversand (bis zu 2 GB) z. B. über  
www.wetransfer.com an amtsblatt@stadt-trebbin.de möglich

Hinweis: Durch die Stadt Trebbin erfolgt keine orthografische, gramma-
tikalische oder inhaltliche Korrektur der eingereichten Texte. Verant-
wortlich für die Inhalte der Texte sind die Verfasser, deren Meinung oder 
Sichtweisen wiedergegeben werden. Wir behalten uns das Recht vor, aus 
Platzgründen um Kürzung der Beiträge zu bitten. Wir veröffentlichen 
keine Texte mit rassistischem, antisemitischen, sexistischem oder demo-
kratiefeindlichen Inhalten oder solche mit persönlich herabsetzenden 
Äußerungen.

Bei Fragen und/oder konstruktiven Hinweisen wenden Sie sich bitte an 
amtsblatt@stadt-trebbin.de.
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Informationen Bereich Kultur/Tourismus/Sport

Veranstaltungshinweise
FRAUENTAG IN TREBBIN
08.03.2023 um 19.00 Uhr
Lilo Wanders „Sex ist immer 
noch ihr Hobby“
Aula der Goethe-Oberschule
Einlass: 18:00 Uhr
Beginn: 19:00 Uhr
Eintritt: 15,00 €
Nur mit Voranmeldung über 
das Bürgerbüro der Stadt 
Trebbin: Tel.: 0337831 – 842 39

TRÖDELMARKT IN TREBBIN
22.04.2023 und 16.09.2023
10:00 bis 13:00 Uhr
Marktplatz
Möchten Sie sich mit einem 
Stand beteiligen? Bitte melden!!
kultur@stadt-trebbin.de
Tel.: 033731 – 842 39

PACK & SCHNACK Ü30+
Bunter Tausch- & Kaufabend 
für gebrauchte Kleidung
GEMEINDESAAL der KS THY-
ROW
Interesse als Anbieterin?
Anmeldung bis 10.03.2023 
unter kultur@stadt-trebbin.de 

oder Tel.: 033731 – 842 39
Für alle Frauen Ü30+ aus 
Trebbin und den Ortsteilen: 
„Verkaufe, was du zu viel hast 
– stöbere und kaufe, was Du zu 
wenig hast!“
Netzwerken mit Anwohnern 
und Gästen in ungezwungener 
Atmosphäre!
24.03.2023 und 22.09.2023
19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

KINDERTAG IN TrebBIENE
Am Sonntag, 04.Juni 2023
10:00 und 15:00 Uhr
möchten wir unseren Trebbiner 
Kindern einen bunten Tag auf 
dem Weiler Platz präsentieren 
und suchen tatkräftige Unter-
stützerinnen und Unterstützer!
Ob Bastelangebot, Snack oder 
musikalische Umrahmung…
An diesem Tag soll sich alles um 
das Thema BIENE drehen!
Möchten Sie sich einbringen 
und haben Sie eine Idee? Dann 
bitte schnell melden:
E-Mail: kultur@stadt-trebbin.de
Telefon: 033731- 842 36

Die Stadtbibliothek „Hans Clauert“ informiert

Öffnungszeiten Stadtbibliothek
Dienstag: 09.30–12.30 Uhr und 
13.30–18.30 Uhr
Donnerstag/Freitag:	
09.30–14.00 Uhr

Benutzergebühren:
Erwachsene: �10,00 €/12 Monate
Kinder: � kostenfrei
Weitere Benutzergebühren 
finden Sie auf der Homepage.

info
Weitere Informationen:
 033731 – 80 666

www.stadtbibliothek-trebbin.de 
bibliothek@stadt-trebbin.de

Gute Unterhaltung wünscht … 
Stadtbibliothek Hans Clauert

Das Bauernmuseum informiert

Öffnungszeiten des Bauernmuseums
Öffnungszeiten:
Freitag, Samstag sowie Feiertag:	
12.00 bis 17.00 Uhr
Führungsangebote können 
individuell gebucht werden.

Projektarbeit erfolgt ebenfalls 
nur nach Anmeldung.

Eintrittspreise:
Erwachsene:	 3,00 €
Ermäßigt:	 1,50 €
Sonderausstellung:	 0,50 €
(bis Ende Oktober)

Info
Weitere Informationen:
 033731 – 800 11

www.bauernmuseum-
blankensee.de

bauernmuseum@
stadt-trebbin.de

Facebook & Instagram

Einfach mal reinschauen ...
Bauernmuseum Blankensee

Grabmalprüfung
Die jährliche Grabmalprüfung auf den Friedhöfen der Stadt-Trebbin 
findet am Freitag, den 09. Juni 2023 statt.
1.	 Thyrow, Bundesstr./Ahornallee 	 8:00 Uhr
2.	 Großbeuthen, Trebbiner Chaussee 	 8:15 Uhr
3.	 Großbeuthen, Pappelweg, Kerzendorfer Weg im Wald 	 8:25 Uhr
4.	 Glau, Beuthener Str. 6 	 8:50 Uhr
5.	 Schönhagen 	 9:05 Uhr
6.	 Kliestow, Ortsmitte an der FFW	 9:20 Uhr
7.	 Wiesenhagen, Friedhofsweg 	 9:40 Uhr
8.	 Klein Schulzendorf, Am Heidepark 118 	 9:55 Uhr
9.	 Lüdersdorf, Friedhofsgasse 	 10:10 Uhr
10.	Christinendorf, Landstr. re. ab 	 10:25 Uhr

Die Anfangszeit des ersten Friedhofs ist fest. Die weiteren Anfangs-
zeiten können sich geringfügig aufgrund der auf den vorherigen 
Friedhöfen vorgefundenen Verhältnisse verändern.

K. Pfeiffer
Hauptamtsleiterin

Das Hauptamt informiert
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Schöffenwahl 2023
Im ersten Halbjahr 2023 
werden bundesweit die Schöf-
fen und Jugendschöffen für die 
Amtszeit von 2024 bis 2028 
gewählt. Gesucht werden in der 
Stadt Trebbin insgesamt fünf 
Frauen und Männer, die am 
Amtsgericht Luckenwalde und 
Landgericht Potsdam als 
Vertreter des Volkes an der 
Rechtsprechung in Strafsachen 
teilnehmen. Die Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt 
Trebbin schlagen doppelt so 
viele Kandidaten vor, wie an 
Schöffen bzw. Jugendschöffen 
benötigt werden. Aus diesen 
Vorschlägen wählt der Schöf-
fenwahlausschuss beim 
Amtsgericht in der zweiten 
Jahreshälfte 2023 die Haupt- 
und Ersatzschöffen. 
Gesucht werden Bewerberin-
nen und Bewerber, die in 
Trebbin wohnen und am 
01.01.2024 mindestens 25 und 
höchstens 69 Jahre alt sein 
werden. Wählbar sind deutsche 
Staatsangehörige, die die 
deutsche Sprache ausreichend 
beherrschen. Wer zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt wurde 
oder gegen wen ein Ermitt-
lungsverfahren wegen einer 
schweren Straftat schwebt, die 
zum Verlust der Übernahme 
von öffentlichen Ämtern führen 
kann, ist von der Wahl ausge-
schlossen. Auch hauptamtlich 
in oder für die Justiz Tätige 
(Richter, Rechtsanwälte, Polizei-
vollzugsbeamte, Bewährungs-
helfer, Strafvollzugsbedienstete 
usw.) und Religionsdiener 

sollen nicht zu Schöffen ge-
wählt werden. 
Schöffen sollten über soziale 
Kompetenz verfügen, d. h. das 
Handeln eines Menschen in 
seinem sozialen Umfeld 
beurteilen können. Von ihnen 
werden Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis erwartet. 
Die ehrenamtlichen Richter 
müssen Beweise würdigen, d. h. 
die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich ein bestimmtes Geschehen 
wie in der Anklage behauptet 
ereignet hat oder nicht, aus den 
vorgelegten Zeugenaussagen, 
Gutachten oder Urkunden 
ableiten können. Die Lebenser-
fahrung, die ein Schöffe mit-
bringen muss, kann sich aus 
beruflicher Erfahrung und/oder 
gesellschaftlichem Engagement 
rekrutieren. Dabei steht nicht 
der berufliche Erfolg im Mittel-
punkt, sondern die Erfahrung, 
die im Umgang mit Menschen 
erworben wurde. Schöffen in 
Jugendstrafsachen sollen über 
besondere Erfahrung in der 
Jugenderziehung verfügen.
Das verantwortungsvolle Amt 
eines Schöffen verlangt in 
hohem Maße Unparteilichkeit, 
Selbstständigkeit und Reife des 
Urteils, aber auch geistige 
Beweglichkeit und – wegen des 
anstrengenden Sitzungsdiens-
tes – gesundheitliche Eignung. 
Juristische Kenntnisse irgend-
welcher Art sind für das Amt 
nicht erforderlich. 
Schöffen müssen ihre Rolle im 
Strafverfahren kennen, über 
Rechte und Pflichten informiert 
sein und sich über die Ursachen 

von Kriminalität und den Sinn 
und Zweck von Strafe Gedan-
ken gemacht haben. Sie müssen 
bereit sein, Zeit zu investieren, 
um sich über ihre Mitwirkungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten 
weiterzubilden. Wer zum 
Richten über Menschen berufen 
ist, braucht Verantwortungsbe-
wusstsein für den Eingriff 
durch das Urteil in das Leben 
anderer Menschen. Objektivität 
und Unvoreingenommenheit 
müssen auch in schwierigen 
Situationen gewahrt werden, 
etwa wenn der Angeklagte 
aufgrund seines Verhaltens 
oder wegen der vorgeworfenen 
Tat zutiefst unsympathisch ist 
oder die öffentliche Meinung 
bereits eine Vorverurteilung 
ausgesprochen hat. 
Schöffen sind mit den Berufs-
richtern gleichberechtigt. Für 
jede Verurteilung und jedes 
Strafmaß ist eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit in dem Gericht 
erforderlich. Gegen beide 
Schöffen kann niemand 
verurteilt werden. Jedes Urteil 
– gleichgültig ob Verurteilung 
oder Freispruch – haben die 
Schöffen daher mitzuverant-
worten. Wer die persönliche 
Verantwortung für eine mehr-
jährige Freiheitsstrafe, für die 
Versagung von Bewährung oder 
für einen Freispruch wegen 
mangelnder Beweislage nicht 
übernehmen kann, sollte das 
Schöffenamt nicht anstreben. 
In der Beratung mit den Berufs-
richtern müssen Schöffen ihren 
Urteilsvorschlag standhaft 
vertreten können, ohne besser-

wisserisch zu sein, und sich von 
besseren Argumenten überzeu-
gen lassen, ohne opportunis-
tisch zu sein. Ihnen steht in der 
Hauptverhandlung das Frage-
recht zu. Sie müssen sich 
verständlich ausdrücken, auf 
den Angeklagten wie andere 
Prozessbeteiligte eingehen 
können und an der Beratung 
argumentativ teilnehmen. 
Ihnen wird daher Kommunika-
tions- und Dialogfähigkeit 
abverlangt.

Interessenten bewerben sich 
für das Schöffenamt in allge-
meinen Strafsachen (gegen 
Erwachsene)
bis zum 10. März 2023
an die Stadtverwaltung Trebbin, 
Hauptverwaltung,
Markt 1–3
14959 Trebbin.
Kontakt: Frau Schaldach, 
Tel. + 49 337 31 842 17
Ein Formular kann auf der 
Internetseite der Stadt Trebbin 
oder www.schoeffenwahl.de 
heruntergeladen werden.

Interessenten für das Amt eines 
Jugendschöffen richten ihre 
Bewerbung an das
Jugendamt des 
Landkreis Teltow-Fläming, 
Am Nuthefließ 2, 
14943 Luckenwalde.
Bewerbungsformulare können 
von der Internetseite www.
schoeffenwahl.de heruntergela-
den werden.

Ronny Haase
Bürgermeister

KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB
Vertrauenswerkstatt von über 70 namhaften Versicherungen

> Unfallinstandsetzung
> Autolackiererei
> Kfz-Mechanik / Inspektion

Glauer Chaussee 12 • 14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64 • Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de

www.facebook.com/autoreparatur.kalliske

> Achsvermessung
> Reifenservice
> Klimaanlagenservice

> Werkstattersatzwagen
> DEKRA-HU Stützpunkt

30
JAHRE
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Mit Bier Gutes tun – 24. Februar –  
Party in der Kulturscheune Thyrow
„Mit Bier Gutes Tun! Trebbin“ 
veranstaltet am 24.02.2023 ab 
19.00 Uhr die nächste öffentli-
che Party in der Kulturscheune 
Thyrow zugunsten von Akti-
on-Deutschland-Hilft! Eintritt 
Frei!
Feiern mit DJ Frank und 
Live-Musik von „Zweiunterhal-
ter“ aus Potsdam. Dazu gibt es 
gutes handwerklich gebrautes 
Bier, Aperol Spritz, Sekt, Hugo 
und natürlich alkoholfreie 
Getränke. 
Die Party findet genau ein Jahr 
nach dem Beginn des brutalen 
Angriffskriegs auf die Ukraine 
statt. Wir hoffen auf viele Gäste, 
die mit uns für ein tolles 
Spendenergebnis zur Unterstüt-
zung der Ukraine-Nothilfe von 
Aktion-Deutschland-Hilft 
sorgen.
ProBier Abend „Herr Ober noch 
ein Helles!“ Am 27.01.2023 
haben wir bei unserem letzten 
ProBier Abend im Gemeinde-
haus Klein-Schulzendorf 
verschiedene Helle Biere 
verkostet. Zu den besten Bieren 
des Abends wurden gewählt:  
1. Platz Giesinger Hell, 2. Platz 
Maxlrainer Hell, 3. Platz Wolfs- 
craft Helles. Als Ergebnis dieser 
Solidaritätsbierprobe konnten 

weitere 200,- € an Akti-
on-Deutschland-Hilft gespen-
det werden.
Wir sind ein gemeinnütziger 
Verein, der mit Aktionen rund 
ums gute Bier, Spenden für die 
Ukraine-Nothilfe von Akti-
on-Deutschland-Hilft sammelt. 
Wir veranstalten Solidari-
täts-Bierproben und sammeln 
mit vielen weiteren Aktionen 
Spendengelder. Mehr Infos über 
unseren Verein auf unserer 
Webseite www.Mitbiergutes-
tun.de und Instagram @
mitbiergutestun

Christian Schmitt
Vereinsvorsitzender

Buchlesung im Parkhotel Trebbin
Am Donnerstag, dem 16. März 
findet um 19.00 Uhr im Parkho-
tel eine Buchlesung mit dem 
Autor Wolfram Denck statt.
Herr Denck ist Apotheker im 
Ruhestand aus Luckenwalde 
und liest aus seinem Buch 
„Lyrisches Gefieder – Lyrisches 
und Scherzhaftes über Gefieder-
te“. 
„Ein Stich – ein Schrei. Kleine 
Geschichten aus dem Insekten-
leben“ wird diese Lesung 
passend zur Frühlingszeit 
ergänzen.
Der Autor lädt mit heiteren 
Versen ein, die Tierwelt in ihrer 
Einzigartigkeit neu zu entde-
cken und achtsam mit ihr 
umzugehen. 
Sie sind herzlich eingeladen, 
gemeinsam mit uns ein paar 
nette Stunden zu verbringen.
Der Eintritt ist frei. Die Bücher 
sind im Buchhandel erhältlich.  
Getränke sind im Angebot.

Bitte melden Sie sich beim 
Trebbiner Heimatverein (Tel. 
033731/ 32185) oder beim 
Städtepartnerschaftsverein 
Trebbin (Tel. 033731/10888) 
rechtzeitig an.  Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch,

Burkhard Heinrich,
Bärbel Bartl
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Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“

Alles nach Plan?
Fit mit dem Smartphone/Tablet 
für Anfänger können Sie ab 
dem 14. März 2023 werden. Die 
Volkshochschule Teltow-Flä-
ming bietet einen kostenpflich-
tigen 5-wöchigen, je zweistün-
digen Kurs in der Stadtbiblio- 
thek Hans Clauert an. 
Trotz Regentropfen kamen am 
30. Januar die ersten Ferien-
hortkinder (aus dem ASB Hort 
die Gartenkinder) in die 
Stadtbibliothek. Gemeinsam 
erlebten wir eine Kino-Reise. 
Der Hort besorgte spontan 
Popcorn und Getränke. Wir 
machten es uns gemütlich! 
Lauschten und guckten dem 
Bilderbuchkino zu, das Frau 
Heyer präsentierte. Gelesen 
wurde „Ein total genialer 
Mummeltag oder was uns hilft, 
wenn nichts nach Plan 
läuft“ von Nora Imlau 
und Pe Grigo. An der 
Geschichte gefiel, 
dass die Mummels 
trotz Planänderun-
gen einen schönen 
Tag verbracht haben. 
„Das Neinhorn“ von 
Marc-Uwe Kling und Astrid 
Henn fanden die Kinder toll, 
weil gemeinsam die Königs-
Dochter, die nur Wiederworte 
gibt, gerettet wurde und der 
NaHund mitspielte, dem alles 
ziemlich egal ist. Bei dieser 
Geschichte konnten die Kinder 
aktiv mitmachen. „Richtig gute 
Freunde“ von Miriam Cordes 
war besonders, weil es zusam-
men schöner ist als allein. 
Danke an den Hort für die 
Teilnahme an der Leseförderak-
tion. 

Vorlesen
Liest Du vor, dann ist es schön 
nicht nur für den Vorlesenden. 
Laut lesen ist eine Kunst 
es kann passieren, 
dass jemand grunzt.   
Ja ihr ahnt es schon 
Vorlesen steigert aller
Konzentration. 
Somit wirkt es auf die Ent-
schleunigung,
wer viel liest, bringt sein Hirn 
in Schwung.  
Die Fantasie wird angeregt 

ich freue mich 
über jeden der 
sich in die Büche-

rei bewegt. 
Und hast Du dabei 

Schwierigkeiten, 
ruf an und wir finden 

Möglichkeiten. 
Durch Vorlesen reist du in 
fremde Welten,
ob zu den Mummels, 
Neinhörnern oder Kelten. 
Sie, liebe Leserschaft, finden 
zum Beispiel diese und 
weitere Medien in Ihrer 
Stadtbibliothek: 
Mariana Leky – „Kummer 
aller Art“ 
„Kummer aller Art plagt die 
Figuren dieser literarischen 
Kolumnen: Sie leiden unter 
Schlaflosigkeit, Liebeskummer, 
Anspannung, Traurigkeit oder 
hadern mit der Vergänglichkeit. 
Doch der Kummer bringt sie 
auch zusammen, etwa, wenn 
auf Spaziergängen Probleme 
zwar nicht gelöst werden, aber 
zumindest mal an die Luft und 
ans Licht kommen.“ 

Daniela Dröscher – 
„Lügen über meine Mutter“ 
„Daniela Dröscher erzählt vom 
Aufwachsen in einer Familie, in 
der ein Thema alles beherrscht: 
das Körpergewicht der Mutter. 

Ist diese schöne, eigenwillige, 
unberechenbare Frau zu dick? 
Muss sie dringend abnehmen? 
Ja, entscheidet ihr Ehemann. 
Und die Mutter ist diesem 
Urteil ausgesetzt. Tag für Tag.“  

Will Hill – „After the Fire“ 
[Jugendbuch]
„Es sind Dinge, die sich in mein 
Gedächtnis gebrannt haben, 
Narben, die nicht vergehen 
werden. Das herzzerreißende 
Porträt eines jungen Mädchens, 
das um sein Überleben kämpft.“   

Alexa Hennig von Lange – 
„Die karierten Mädchen“
„Anfang der Dreißigerjahre 
übernimmt die junge Klara die 
Leitung eines Kinderheims. Als 
dort eines Tages das Waisen-
mädchen Tolla abgegeben wird, 
fühlt Klara sich ihm sofort 
verbunden. Doch bald spitzt 
sich die wirtschaftliche Lage 
des Heims zu. In der Hoffnung 
auf Rettung sucht Klara die 
Nähe zu den nationalsozialisti-
schen Machthabern. […]“  

Andreas Wunn – 
„Saubere Zeiten“   
„Als Jakob Auber erfährt, dass 
sein Vater im Sterben liegt, 
macht er sich auf ins Zuhause 
seiner Kindheit. Dort beginnt er, 

sich mit der Vergangenheit 
seiner Familie zu beschäftigen. 
Sein Großvater war im Wirt-
schaftswunder-Deutschland 
eine schillernde Figur, ein 
Erfinder und Tüftler, der es zu 
großem Reichtum brachte, bis 
er unter ungeklärten Umstän-
den alles verlor. Auf seiner 
Spurensuche reist Jakob […].“     
Unbezahlte Werbung für alle 
Neuankündigungen 

Gute Unterhaltung 
wünscht Ihre Stadtbibliothek „Hans 

Clauert“ Trebbin, Anika Heyer 

info
Safe the date: 
•	 14.03. | VHS Kurs in der 

Bibliothek – Fit für Smart- 
phone/Tablet – Details bei der 
VHS Teltow-Fläming

•	 22.04. | Lesung Kristina Hauff 
In blaukalter Tiefe, 19:30 Uhr

Erreichbarkeit 
Tel. 033731 80666
www.stadtbibliothek-trebbin.de
bibliothek@stadt-trebbin.de
Instagram: 
Stadtbibliothek_hansclauert
Öffnungszeiten:
Di	 09:30 – 12:30 Uhr
	 13:30 – 18:30 Uhr
Do	 09:30 – 14:00 Uhr
Fr	 08:00 – 14:00 Uhr 

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im Februar

Neuerscheinungen

Anett Milius
Beratungsstellenleiterin
Löwenstraße 2
14959 Trebbin

 (033731) 10935
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Der Beirat für Senioren und Menschen 
mit Behinderungen informiert
Werte Trebbinerinnen und 
Trebbiner, wir möchten Sie 
wieder einmal über die Arbeit 
des Beirates informieren und 
Ihnen damit auch wertvolle 
Tipps und Hinweise für Sie 
selbst und Ihren Angehörigen 
geben.
Auf der Sitzung am 24.01.2023 
wurden folgende Themen 
besprochen:
Im Bericht von der letzten 
Sitzung des Kreisseniorenbeira-
tes durch die Vorsitzende kam 
noch einmal die Bedeutung der 
„Notfalldose“ zur Sprache, die in 
jedem Haushalt vorhanden sein 
sollte, um im Notfall den 
Helfern notwendige Informa- 
tionen zu geben, wie z. B. 
Hinweise zur Medikamenten-
einnahme oder vorhandene 
Allergien usw. Zu beschaffen 
sind diese Dosen über die 
Apotheken. Die Vorschläge, für 
jede Person eine Dose im 
Kühlschrank zu deponieren und 
auch im Auto dabei zu haben, 
wurde von den Mitgliedern 
unseres Beirates als sehr 
notwendig und wichtig einge-
schätzt und empfohlen.
Ein weiterer Punkt war der 
Bericht zum Hausnotrufsystem. 
Die Mitglieder beschlossen, in 
einer der nächsten Sitzungen 
einen Vertreter von Anbietern 
einzuladen. Dieser Termin wird 
bekanntgegeben, um weiteren 
Interessierten diese Informatio-
nen zukommen zu lassen, denn 
Gäste sind gern gesehen. Die 
Sitzungen des Beirates sind 
selbstverständlich öffentlich.
Ein ganz wichtiger Punkt waren 
die Hinweise der Polizei zur 
SMS-Betrugsmasche. Der Beirat 
möchte dazu die Hinweise der 
Polizei gern weitergeben:
Wie erkenne ich diese Betrugs-
masche ?: – unbekannte 
Nummer, – vermeintlich naher 

Angehöriger schreibt, – es wird 
kein Name erwähnt, – neues 
Handy, das nicht angerufen 
werden kann, – Bitte um 
Überweisung auf ein fremdes 
Konto.
Wie soll ich mich verhalten?: 
– nicht auf Fragen reagieren, –  
rufen Sie die Ihnen bekannte 
Nummer des Angehörigen an 
und fragen nach, – kein Geld 
ohne Rücksprache mit einer 
Person Ihres Vertrauens, –  
brechen Sie den Kontakt ab.
Für die weitere Arbeit des 
Beirates wurde verabredet, 
welches Mitglied zu den 
Sitzungen der Stadtverordne-
tenversammlung und zu den 
Ausschüssen geht, um die 
Informationen dann bei den 
Sitzungen des Beirates weiter-
zugeben. 
Weiterhin wurden folgende 
Sitzungstermine des Beirates 
beschlossen: 14.03.; 16.05.; 
11.07.; 19.09.; 14.11.2023. Sie 
beginnen jeweils um 14 Uhr. 
Am 14.03. findet die Sitzung im 
Rathaus im Sitzungssaal statt.
Dann wird auch weiter über 
„Trebbins lange Kaffeetafel“, die 
am 20.06.2023 in der Zeit von 
14 bis 17 Uhr auf dem Markt 
stattfindet, beraten. In der 
Zwischenzeit laufen die Vorbe-
reitungen weiter, um diese 
Veranstaltung, die gemeinsam 
mit der Stadt, Schülerinnen und 
Schülern der Goethe-Oberschu-
le und weiteren fleißigen 
Helferinnen und Helfern 
organisiert wird, zu einem 
vollen Erfolg werden zu lassen. 
Wir werden weiter über den 
Stand der Vorbereitungen im 
Amtsblatt berichten. 
Bitte den Termin schon jetzt 
vormerken und gutes Wetter 
bestellen!

Ch. Feuerstake
Vorsitzende

Der Trebbiner Anzeiger mit Amtsblatt erscheint monatlich in einer 
Auflage von 5.000 Exemplaren.
Darüber hinaus gibt der Heimatblatt Brandenburg Verlag viele 
weitere Ortszeitungen heraus. In Ihrer Nähe:
•	Rundschau Blankenfelde-Mahlow	 12.600 Exemplare
•	Pelikan-Post Luckenwalde	 12.100 Exemplare
•	Ludwigsfelder Bote	 14.300 Exemplare
•	Anzeiger für Zossen	 8.400 Exemplare
Alle weiteren Informationen unter www.heimatblatt.de.

Wir suchen DICH!
    • Berufskraftfahrer im Auslieferungsverkehr 

+ Beifahrer im Auslieferungsverkehr

    • Fachkraft für Lagerlogistik + Lagerhelfer

    • Vertrieb Außendienst

Wir freuen uns auf deine Bewerbung,
gerne auch telefonisch!

Meisterbetrieb
für Haustechnik

Firma Stollin – ein starkes Team!
14959 Trebbin    Zossener Straße 3

Tel. 03 37 31 / 1 52 79 und 8 05 72 · Fax 03 37 31 / 1 58 09
E-Mail: stollin-haustechnik@t-online.de

Internet: www.stollin-haustechnik.de

Paul Hänchen
Inh. Andreas Öhler

EISEN-HÄNCHEN+ Schloss- und Schließtechnik, Schlüssel
+ Zylinderschlösser, Schlüsseldienst
+ Sperrschließungen, Schließanlagen

Berliner Straße 30 · 14959 Trebbin
 03 37 31-1 55 06 | Fax: 03 37 31-3 01 53

Paul.Haenchen@t-online.de

Beratung • Verkauf • Montage



Trebbiner Anzeiger | 15. Februar 2023 | Woche 7  | 11 |

Dank an eine umtriebige, ehrenamtlich 
tätige Trebbiner Bürgerin
Viele Bürgerinnen und Bürger 
in der Stadt Trebbin sind 
ehrenamtlich tätig. Eine sehr 
engagierte Person ist Christine 
Feuerstake. Am 07.12.2022 
wurde sie von der Sozialminis-
terin Nonnemacher für ihre 
besonderen Verdienste mit dem 
„Veltener Teller“ ausgezeichnet. 
Brandenburger Seniorinnen 
und Senioren werden traditio-
nell anlässlich des Internationa-
len Tag des Ehrenamtes (05.12.) 
geehrt. In der Laudatio wurde 
über sie berichtet, dass sie 
„langjährige Vorsitzende des 
Trebbiner Beirates für Senioren 
und Menschen mit Behinde-
rung ist. In dieser Funktion hat 
sie es in kürzester Zeit nach 
Übernahme des Amtes ge-
schafft, einen äußerst aktiven 
Kreis von Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern zu motivieren, 
aktiv an der Gestaltung des 
kommunalen Lebens teilzuneh-
men. Auf ihre Initiative hin 
wurden in der Stadt Trebbin 
viele Projekte angeschoben, die 
der Verbesserung der Lebens-
qualität von Seniorinnen und 
Senioren dienen. Mittlerweile 
kann die Stadt Trebbin auf viele 
Infrastrukturmaßnahmen 
zurückblicken, die auf Initiative 
des Seniorenbeirates unter ihrer 
Leitung initiiert wurden 
(Errichtung von Ruheplätzen an 
Wegen, Erstellen eines Katas-
ters mit gefährlichen Bürger-
steigmängeln usw.). Auch in der 
Information und Aufklärung 
setzte sie neue Maßstäbe in 
Trebbin. Sie knüpfte ein Netz-

werk aus örtlicher Politik, 
Verwaltung und Unternehmen 
in der Stadt, welches die 
Realisierung verschiedenster 
Projekte befördert (z. B. Wohnen 
im Alter, Tagespflegestelle, 
diverse Workshops, Umnutzung 
Bahnhofsgebäude).“ Ich habe 
mich sehr über die Auszeich-
nung von Frau Feuerstake 
gefreut und habe selbst im 
Rahmen der Sitzung des 
Beirates für Senioren und 
Menschen mit Behinderung am 
24.01.2023 für ihre Arbeit 
gedankt. Auch in der Stadtver-
ordnetenversammlung am 
25.01.2023 blieb diese großarti-
ge Ehrung nicht unerwähnt. 
Gerne möchte ich ihr auch auf 
diesem Wege meinen Dank 
aussprechen für ihre Tätigkeit 
und hoffe, dass sie weiterhin so 
engagiert den Senioren und den 
Menschen mit Behinderung 
eine Stimme gibt.

Ronny Haase 
Bürgermeister

•  Maurerarbeiten
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Zaunbau
•  Platz- und
   Wegegestaltung

BAU

Meisterbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten

Garten- und Landschaftsbau

Inh. Maurermeister Th. Müller
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Baruther Straße 38
14959 Trebbin

Keiper
Bau- und Dienstleistungen GmbH

René Keiper
Berliner Straße 24
14959 Trebbin

Tel.: 033731 / 301 80     Fax: 033731 / 301 81
Mobil: 0160 / 977 86 504 info@k-baudienst.de

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee
Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65
Email: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Hausverwaltung

Finanzierungsvermittlung 

Immobilieneinwertung – 
und Beratung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991
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Großartige Überraschung  
für Feuerwehrkids

Der 28. Dezember war ein 
Termin, der in der Jugendgrup-
pe des zweiten Zuges der 
Trebbiner Feuerwehr mit 
großer Neugier und Spannung 
erwartet wurde. Der Trebbiner 
REWE-Markt hatte vor einiger 
Zeit seine Kunden gebeten, ihre 
Pfandbons für die Jugendarbeit 
in der Feuerwehr zu spenden. 
Diese Aktion wurde nun zum 
Jahresende abgeschlossen. Die 
gesammelten Bons wurden 
ausgezählt. Die Überraschung 
war bei allen riesengroß. Es 
kam inklusive einer Zugabe 
durch die Marktleitung eine 
Summe von 3.500,00 € zusam-
men. Dafür werden benötigte 
Ausrüstungsgegenstände und 
Arbeitsmaterial für die Kinder 
und Jugendlichen beschafft 
werden können. Das Geld wird 

aber auch in andere Aktivitäten 
fließen. Seit mehreren Jahren 
pflegt der 2. Zug eine Partner-
schaft zu einer französischen 
Jugendgruppe. In der Arbeit mit 
den jungen Menschen geht es 
auch darum, Völkerverständi-
gung im Großen durch Begeg-
nungen im Kleinen zu ermögli-
chen, Sensibilität für andere 
Kulturen zu fördern und 
Neugier auf andere Lebenswei-
sen zu wecken. Wir danken 
allen Trebbinern und Trebbiner-
innen für ihre großzügigen 
Spenden und Frau Kluwe und 
ihrem REWE-Team ganz beson-
ders dafür, dass sie diese 
wunderbare Jahresend-Überra-
schung ermöglicht haben.

Sascha Quäck
FF Trebbin/Zugführer Zug II

Die freiwillige Feuerwehr informiert

Annett Thieme
Tel.:	 (033 731) 320 164
Mobil: 	 (0174) 968 37 18
E-Mail: 	 thieme.noack@heimatblatt.de

Lokaler geht‘s nicht.
Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit einer  
Anzeige bzw. mit einem Firmenporträt im

Trebbiner Anzeiger
oder in einer unserer anderen Ortszeitungen  
in Ihrer Nachbarschaft. Die Verteilung erfolgt  

flächendeckend an die Haushalte. 

Auch wenn Sie sich per Familienanzeige 
(Geburtstag, Hochzeit, Todesfall) mitteilen wollen, 

wenden Sie sich an unsere Medienberaterin!

Ich
berate Sie

gern!
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Der AWO Ortsverein Trebbin informiert

Wieder schöne Angebote 2023  
für alle Altersgruppen
Der AWO Ortsverein Trebbin 
hat 2022 das gesellige und 
kreative Miteinander wieder in 
Schwung gebracht. Unser 
Senioren Brunch und die 
unterschiedlichen Bastelwork-
shops wurden sehr gut ange-
nommen.
Auch in diesem Jahr werden 
wir dies weiterführen. Ob 
kreativ oder nur für ein paar 
schöne Stunden werden unsere 
Türen für alle Trebbiner/innen 
geöffnet sein.
Da es durch kurzfristige Ange-
bote oft zu Kommunikations-
problemen kam, gibt es auf 
diesem Weg eine Telefonnum-
mer und eine E-Mailadresse. 
Interessenten können mich 

gern anrufen, um nähere 
Informationen zu unseren 
Veranstaltungen zu bekommen.
Wir sind auch offen für neue 
Vorschläge und Wünsche.
Unsere derzeitigen Angebote 
im Parkstübchen Trebbin: 
Senioren Brunch 1x im Monat-
Basteln für Senioren ab 10 Uhr 
für Kinder ab 3. Klasse ab 15 
Uhr, für Erwachsene ab 18 Uhr, 
in unterschiedlichen Abständen
Neu:  Krebspatiententreff 
(Austausch Patient zu Patient) 
am 01.03.23 um 14 Uhr Aus-
tausch pflegender Angehöriger

Anja Arend
Tel. 01520-9398377

anja.arend@awo-bb-sued.de

Glückwünsche zum Geburtstag 
Wir gratulieren im Monat 
Februar folgende Mitglieder 
recht herzlich zum Geburtstag: 
Frau Doris Lemcke, Herrn Horst 
Olschok und Herrn Helmut 
Felgentreu. Wir wünschen 
Ihnen Gesundheit und viel 
Erfolg für die weiteren Lebens-
jahre.
Die nächste Mitgliederver-
sammlung findet am  
27. Februar um 18.00 Uhr in der 
Heimatstube statt. 
Alle Mitglieder sind recht 

herzlich eingeladen.
Desweiteren bieten wir an: 
Führung auf dem Clauertrund-
weg, Stadtführungen und 
Besichtigungstermine auch 
außerhalb unserer Öffnungszei-
ten. Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr. 033731 32185 oder 0174 
2185547, E-Mail: Heinrich.
Burkhard@outlook.de

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Trebbiner Heimatverein e. V. informiert

Leckeres Brot und
feine Backwaren

seit 1927

Landbrotbäckerei Rainer Dennler
Filiale Trebbin | Am Denkmalplatz 2 | Tel.: 14533
14959 Klein Schulzendorf | Trebbiner Str. 27 | Tel: 15478

Wir suchen DICH  
Wir sind ein Getränkefachgroßhandel 

und suchen dich ab sofort in Vollzeit für unser Büro-Team!

Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement
Deine Aufgaben:

    • Erledigung des Schrift- und Telefonverkehrs
    • Auftragsbearbeitung

    • Kundenbetreuung via Telefon und E-Mail
    • Organisation der Bürowirtschaft

    • Auftragsbezogene Prozesse steuern
    • Selbstständig und eigenverantwortliches Arbeiten                                                   

mit zunehmender Verantwortung

Dein Profi l:
    • Gute Deutschkenntnisse in Wort- und Schrift

    • Gute EDV-Kenntnisse (Microsoft Offi ce)
    • Kommunikationsstärke und Freude am Kontakt mit Kunden

    • Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Wir bieten:
    • Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit

    • Einen anspruchsvollen, abwechslungsreichen und 
krisensicheren Arbeitsplatz

    • Ein eingespieltes Team, welches sich auf dich freut

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Sehr gerne auch telefonisch 

Via 033205 / 63 003
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Das Kliwubla –  
das Kliestower Wurstblatt
Das Kliwubla, die Dorfzeitung 
von Kliestow geht nunmehr ins 
fünfte Jahr des Erscheinens. In 
ihm wird vierteljährlich 
festgehalten, was im Dorf 
passierte, welche Feste und 
Aktivitäten durchgeführt 
wurden und auch die Einsätze 
der freiwilligen Feuerwehr 
werden dokumentiert.
Anfänglich konnte es kosten-
frei an alle Haushalte verteilt 
werden, da es einen Sponsor 
gab. Als dieser wegfiel, konnte 
es nur noch entgeltlich ausge-
teilt werden. Mitglieder des 
Verein, klingelten an jeder Tür, 
um zu fragen, wer das Kliwubla 
weiterhin für eine Jahresge-
bühr in Höhe von 5 Euro 
erhalten möchte.
2019 wurden vierteljährlich 
190 kostenfreie Exemplare 
verteilt. 2022 waren es nur 
noch 105 Haushalte, welche die 
Zeitung erhalten wollten. Für 
2023 musste der Preis abermals 
angepasst werden. Die Jahres-
gebühr liegt bei 8 Euro. Man-
chen mag das viel erscheinen, 
aber wir lassen ja nur kleine 
Stückzahlen durch ein Trebbi-
ner Unternehmen drucken. 
Eine Onlinedruckerei wäre 
sicherlich günstiger, aber es 
würde eben auch Versand 
anfallen.
Für 2023 hat 
sich die Anzahl 
der Abonnenten 
noch einmal 
deutlich 
verringert. 
Schade, aber 
noch macht 
sich die 
Redaktion die 
Mühe, die 
Kiestower mit 
Informationen 
zu versorgen.
Es freut uns, 
dass die Zeit 
und Arbeit, die 
in das Kli-
wubla 
gesteckt 
werden, 
Würdigung 
findet und 
viele immer 

schon ganz ungeduldig auf das 
Erscheinen warten. Es ist ja 
nicht nur das Schreiben, es ist 
das Sammeln von Informatio-
nen, die Teilnahme an Veran-
staltungen, Fotos müssen 
gemacht und dann bearbeitet 
werden.
Gern kann das Kliwubla auch 
vor Ort erworben oder gegen 
Erstattung des Portos zugesen-
det werden.
Vielleicht findet sich ja auf 
diesem Weg ein neuer Sponsor 
oder Sponsoren.

Mit informativen Grüßen 
Mandy Henschel

Des weiteren gibt die Kliesto-
wer Dorfgemeinschaft e. V. 
folgende Termine für das erste 
Halbjahr bekannt:
01.04. | Frühjahrsputz 
06.04. | Osterfeuer
23.04. | Hof- und Familientrö-
delmarkt
10.06. | Dorffest
Nähere Informationen gern 
unter Tel. 0173/3554090

Herzlichst die 
Kliestower Dorfgemeinschaft e. V.

Die Kliestower Dorfgemeinschaft  informiert Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e. V. 

Wasser in der Landschaft, Arten-,  
Moor- und Klimaschutz

„Für Mensch und Natur“
Herausforderungen für 
den neuen Vorstand 
im neuen Jahr

Im Oktober 2022 haben die 
Mitglieder des Landschafts-För-
derverein Nuthe-Nieplitz-Nie-
derung e. V. einen neuen 
Vorstand gewählt. „2023 ist ein 
Jahr der Neuausrichtung.“ So 
der neue Vorstandsvorsitzende 
Jörg Götting. Im Umweltminis-
terium und Landesamt für 
Umwelt Brandenburg war er in 
der Öffentlichkeitsarbeit und 
als Personalratsvorsitzender 
tätig. Jetzt im Ruhestand will er 
einen Teil seiner Zeit verstärkt 
dem Verein widmen, dem er 
schon seit fast 30 Jahren eng 
verbunden ist. „Sechs der sieben 
Mitglieder im Vorstand sind 
neu. Den anstehenden Heraus-
forderungen stellen wir uns 
dennoch zuversichtlich, denn 
wir vertrauen auf die kompe-
tenten und engagierten Mitar-
beiter im Verein.“, so Götting. 
Nach der erfolgreichen Wie-
deransiedlung der Steinkäuze 
stehen jetzt u. a. der Schutz der 
Wiesenbrüter, v. a. der Kiebitze, 
und die Stärkung der Produk- 
tionsintegrierten Kompensati-
on in der Landwirtschaft auf 
dem Programm. „Der Land-
schafts-Förderverein wird sich 
dafür einsetzen, dass die 
Landwirte ihre Leistungen zum 
Gemeinwohl künftig, stärker als 
bisher, angemessen honoriert 
bekommen.“ Das unterstützt 
auch die stellvertretende 
Vorsitzende Dr. Heike Groß-
klaus, die bereits mehrjährige 
Erfahrung in dieser Funktion 
hat, als Tierärztin in der Region 
gut bekannt und vernetzt ist 
und sich als Vermittler sieht, 
zwischen den unterschiedli-
chen Interessengruppen der 
Landnutzer und dem Verein. 

Peter Koch bringt als 2. Stellver-
tretender Vorsitzender 30 Jahre 
Know-How aus den unter-
schiedlichen Arbeitsbereichen 
des Landschafts-Fördervereins 
mit. Vier Beisitzer mit unter-
schiedlichen Kompetenzen 
vervollständigen das sieben-
köpfige Vorstandsteam. Der 
studierte Betriebswirt Dr. 
Stefan Fischer ist IT-Fachmann, 
leidenschaftlicher Naturschüt-
zer und bereits auch als Jäger 
für den Verein aktiv. Umfassen-
de Verwaltungserfahrungen 
und Rechtskenntnisse bringt 
Lars Hansche mit, der im 
Grundbuchamt des Amtsge-
richts Potsdam beschäftigt ist 
und als Hobby-Ornithologe seit 
vielen Jahren ehrenamtlich die 
Ornithologische Arbeitsgruppe 
des Vereins unterstützt. Ralf 
Engelhardt betreibt die Weide-
landfarm in Rieben als Famili-
enunternehmen und so ver-
steht er sich im Vereinsvorstand 
nicht zuletzt als Vertreter der 
Interessen der Landwirtschaft. 
Für den Landkreis Potsdam-Mit-
telmark wurde der Leiter der 
Unteren Naturschutzbehörde 
Gero Eyermann in den Vorstand 
gewählt.
„Moor- und Klimaschutz 
bleiben selbstverständlich auch 
künftig unsere Schwerpunkt-
aufgaben der Vereinsarbeit. Den 
Wasserrückhalt werden wir 
weiter verbessern, damit den 
Landschaftswasserhaushalt 
stärken und Lebensräume 
erhalten und entwickeln.“ 
betont Jörg Götting und verbin-
det damit den ausdrücklich 
herzlichen Dank des neuen 
Vorstandes und der Mitarbeiter 
an die nicht wieder gewählten, 
ehemaligen Vorstandsmitglie-
der für ihre geleistete Arbeit.

Ausführliche Informationen 
unter: www.lfv-nnn.de 
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Vergleich von meinem ehemaligen Beruf  
mit anderen Berufen, auch hier bei uns im Wiesengrund
Seit ich im Heim bin, fallen mir 
Ähnlichkeiten mit dem Beruf 
der Pflege, auch mit anderen 
Berufen mit menschlichen  
Kontakten   und meinem 
Lehrerberuf auf!  Eigentlich in 
jedem Beruf mit sozialen 
Kontakten!
Das sind Berufe nicht nur in 
Senioreneinrichtungen, auch 
im Kindergarten und Hort, im 
Verkauf, in der Arzt-Praxis, im 
Krankenhaus, bei der Polizei, bei 
der Feuerwehr und Unfallhilfe, 
bei der Paketübergabe, der 
Handwerker gegenüber seinen 
Kunden, der Chef zu seinen 
Mitarbeitern, bei der DB,  im 
Parlament, auf der Bank, bei der 
Versicherung, bei Reha-Maß-
nahmen, in Hotels und Pensio-
nen, bei der Versorgung Bedürf-
tiger, u. a.! 
Das erste Gebot ist Höflichkeit 
und Achtung vor dem anderen. 
Auch,  wenn das Gegenüber 
ausfällig wird, immer die 
Kontenance behalten!                                                                               
Körperlicher und geistiger 
Abstand ist nie verkehrt! Daher 
bin ich für die Abschaffung des 
„Duzens“! Ein Satz oder Be-
schuldigung mit „Sie“ schafft 
immer entsprechenden Ab-
stand!

Und der Vergleich Schule mit 
Senioreneinrichtung?
In der Schule musste ich mich 
in jeder einzelnen Klasse und 
auf den einzelnen Klassenstu-
fen auf jeden Schüler extra 
einstellen. Genauso ergeht es 
den Pflegekräften und Assisten-
tinnen hier,  auch sie müssen 
die Krankenakte,  den Stand der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
kennen und im Gedächtnis 
behalten, damit sie in der  
Pflege und auch mit Beschäfti-
gungen Erfolge erzielen kön-
nen! 
Während ich mir die Namen 
von Schülern in -zig Klassen  
merken musste, die bei mir 

Unterricht hatten,  sollten hier 
die Mitarbeiter auch alle 70 
Bewohner mit Namen anreden 
können!

Jeder in all´ diesen Berufen 
sollte seine Sorgen und Streitig-
keiten zu Hause lassen können 
und nie seine schlechte Laune 

zu den „Untergebenen“ mit-
bringen oder sie gar auslassen!
Man muss in vielen Berufen 
flexibel sein – auf viele, plötzli-
che Situationen geistesgegen-
wärtig reagieren können. 

Wie sieht es  mit sozialen 
Kontakten aus und benötigen 
wir sie überhaupt?
Der Besuch einer Bekannten 
stimmte mich  sehr nachdenk-
lich. Sie erzählte, dass ihr 
erwachsener Sohn, verheiratet, 
eine kleine Tochter, in gehobe-
ner Stellung im Beruf  und fast 
nur noch im Homeoffice 
arbeitet. Ab und zu nimmt er  
nur an Video-Konferenzen mit 
seinen Kollegen teil.
Außer diesen Kontakten hat er 
keinerlei soziale Beziehungen, 
außer zu seiner kleinen Familie! 
Seine Frau beobachtet, dass sein 
Sprachschatz geringer wird; sie 
befürchtet, dass er ohne weitere 
andere Kontakte  – Freunde z. B. 
sowie keinerlei Hobbys mit 
anderen gemeinsam – ins 
soziale Abseits rutscht!
Nicht anders würde es unseren 
Schulkindern gehen, wenn 
vermehrt  ein Schwerpunkt auf 
selbständige Arbeit am Compu-
ter  gesetzt werden würde! Man 
konnte nach der unfreiwilligen 
„Hausverbannung“ während 
Corona die Freude der Kinder 
förmlich  mitspüren. Den 
Kindern geht es nicht anders, 
als  den Erwachsenen;  auch sie 
würden geistig verarmen.  Der 
Mensch braucht Anregungen 
von anderen Menschen, denn er 
ist ein Gemeinschaftswesen!
Einer ist vom anderen abhängig 
und verbandelt mit jemandem;  
braucht diesen oder dieser 
braucht ihn! Daher die Notwen-
digkeit, höflich und achtungs-
voll miteinander umzugehen!

Hella Strüber, stellvertretende 
Vorsitzende des Bewohner-

schafts-Beirates im „Wiesengrund“

Suchen Koch für unsere 
Lindenschenke Elsholz.

Bewerbung unter: 033204-33159 oder 0173 9756266
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Vorkultur im Warmen
Gartentipp von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut

Im Februar regt sich im Garten wie-
der Leben. Schneeglöckchen und 
Winterlinge sind die ersten Zwie-
belpflanzen, die ihre Blüten 
zeigen. Und in der Wohnung 
kann man mit der Anzucht 
von Gemüsejungpflanzen 
beginnen.

Wer frisches Gemüse im eigenen 
Garten oder auf dem Balkon ernten 
möchte, kann bereits im Februar und 
März damit beginnen, Gemüsesamen 
auf der Fensterbank vorzuziehen. Eine 
Vorkultur an einem sonnigen und war-
men Platz im Zimmer lohnt vor allem 
bei großfruchtigem und kälteempfind-
lichem Gemüse wie Tomaten, Paprika, 
Chili, Auberginen und Physalis. Diese 
Gemüsesorten sollten erst Mitte Mai, 
also nach den Eisheiligen, nach drau-
ßen gepflanzt werden. Gleiches gilt für 
Gurken und Zucchini, die aber aufgrund 
des schnellen Wachstums erst später 
ausgesät werden sollten.
Nicht geeignet für das Vorziehen auf 
der Fensterbank sind Radieschen, Erb-
sen, Bohnen, Rote Bete, Möhren und 
andere Wurzelgemüse. Diese Pflanzen 
am besten direkt ins Freiland säen oder 
das Hochbeet im Garten als Frühbeet 
nutzen. 

Für das Vorziehen im Zimmer bieten sich 
Mini-Gewächshäuser an. Wie bei einem 

normalen Gewächshaus wird auch 
beim Zimmergewächshaus zur 

Anzucht der Treibhauseffekt 
genutzt. Die einfallende 
Sonnenstrahlung erwärmt 
den Boden und die Innen-

luft und lässt sie aufsteigen. 
Der Deckel verhindert jedoch das 

ungehinderte Ausströmen der warmen 
Luft. Ein Zimmergewächshaus besteht 
immer aus einer Bodenschale und ei-
nem lichtdurchlässigen Deckel. Für die 
Anzucht ist es aus mehreren Gründen 
praktisch. Das spezielle Minigewächs-
haus-Klima ist wärmer und feuchter als 
die Umgebung. Dadurch keimt Saatgut 

besser und schneller. Gleichzeitig bie-
ten sie auch eine gute Möglichkeit, die 
Pflanzen bei ihrem Wachstumsprozess 
genau zu beobachten, was besonders 
für Kinder faszinierend ist. Eventuell 
ausgeschwemmte Erde bleibt in der 
Bodenschale, die später leicht gereinigt 
werden kann. 
Mini-Gewächshäuser gibt es in unter-
schiedlichen Größen, Farben und Qua-
litäten. Ein integriertes Lüftungssystem 
oder Lüftungsschieber sind praktisch, 
vor allem wenn das Gewächshaus auch 
über eine Heizung verfügt. So lässt sich 
die Luftfeuchtigkeit regulieren  und  
man vermeidet Fäulnis. Seit kurzem 
sind auch Anzuchtstationen mit künstli-
chem LED-Licht im Handel. Das ist aber 

nur notwendig, wenn direkt am Fenster 
kein Platz für das Gewächshaus ist. Die 
einfachsten Modelle kosten nur wenige 
Euro, bestehen aber nur aus dünnem 
Material und haben daher eine begrenz-
te Lebensdauer.

MEIN TIPP: Um ideale Bedingungen 
für die Anzucht zu schaffen, braucht 
man ein gutes Belüftungssystem, da-
her lohnt es sich eine etwas wertigere 
Variante zu kaufen. Will man kleine 
Quelltöpfe oder Anzuchtballen aus Ko-
kosfaser verwenden, bietet es sich an, 
möglichst Gewächshäuser mit hohem 
Deckel und vorgefertigten Vertiefungen 
im Boden für eine bessere Standfes-
tigkeit der Ballen zu nutzen. Rillen in 
der  Bodenwanne sorgen für eine opti-
mierte Wasserverteilung. 
Nimmt man keine Kokosballen, sollte 
man spezielle Anzuchterde kaufen. Sie 
enthält kaum Dünger und sorgt da-
für, dass die jungen Pflanzen nicht zu 
schnell, dafür aber sehr kräftig wach-
sen. Zum Gießen nimmt man möglichst 
Regenwasser oder zumindest abgestan-
denes, nicht zu kaltes Leitungswasser. 
So vorbereitet steht einer erfolgreichen 
Anzucht mit kräftigen Jungpflanzen und 
einer ertragreichen Gemüseernte im 
Sommer nichts mehr im Weg.

– anzeige –

 
Gartentipp 

Februar

Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Domke
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Gottesdienste der Johannischen Kirche 
in Blankensee, Waldfrieden 52 
	Sonntag, 19.02.2023, 11 Uhr 
	Sonntag, 26.02.2023, 11 Uhr
	Sonntag, 26.02.2023, 11 Uhr 
Kindergottesdienst, Schulge-
bäude Friedensstadt
	Sonntag, 05.03.2023, 11 Uhr
	Montag, 06.03.2023, 11 Uhr + 
19 Uhr Bekenntnistag 
	Sonntag, 12.03.2023, 11 Uhr
	Sonntag, 12.03.2023, 11 Uhr 
Kindergottesdienst, Schulge-

bäude Friedensstadt
	Sonntag, 19.03.2023, 11 Uhr
	Sonntag, 26.03.2023, 11 Uhr 

Information: Tel. 033731-707 98 
154
Mit freundlichen Grüßen aus 
der Friedensstadt Weißenberg

Dr. Gunnar Pommerening
Johannische Kirche
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20-jähriges reverti- 
Firmenjubiläum

Die „reverti GmbH“ ist ein 
Bestattungsunternehmen 
mit Sitz in Glau/Friedenstadt, 
einem Ortsteil von Trebbin. 
reverti ist offen für Men-
schen aller Glaubensrich-
tungen, Religionen, Weltan-
schauungen und Kulturen.

Seit der Gründung am 
06.03.2003, die unser Unter-
nehmen bereits hier in der 
Friedenstadt arbeitet, freu-
en wir uns Sie zu unserem 
Event einladen zu können.

Am Samstag, den 11.03.2023 
um 14.00 Uhr möchten wir 
daher auf dem Gelände von 
reverti, in der Blankenseer 
Chaussee 23, 14959 Trebbin/ 

OT Glau mit den Feierlichkei-
ten beginnen.

Bei Speis und Trank, Führun-
gen für Interessierte durch 
die Räumlichkeiten und 
fröhlichem Beisammensein, 
wollen wir mit Ihnen feiern 
und Danke sagen.
Für das entgegengebrachte 
Vertrauen, Erfahrungen und 
einzigartige Begegnungen.

So freuen wir uns auf Ihren 
Besuch und ein paar schöne 
Stunden.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr reverti-Team

Anzeige
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Altersvorsorge

Der vollständige Sonderaus-
gabenabzug für Altersvorsor-
geaufwendungen gilt bereits 
ab 2023. Das war ursprünglich 
erst für das Jahr 2025 vorgese-
hen. Die als Sonderausgaben 
abzugsfähigen Altersvorsorge-
aufwendungen werden sich so 
ab 2023 um vier Prozentpunkte 
und im Jahr 2024 um zwei Pro-
zentpunkte erhöhen.

Arbeitnehmer-
pauschbetrag

Der Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag bei den Werbungskosten 
wird auf 1.230 Euro statt ge-
planter 1.200 Euro erhöht.

Auszubildende: 
Höherer Mindestlohn

Wer ab 2023 eine Ausbildung 
etwa im Handwerk beginnt, 
erhält eine gesetzliche Min-
destausbildungsvergütung in 
Höhe von 620 Euro (bisher: 
585 Euro für Ausbildungsjahr-
gang 2022) monatlich. Für das 
zweite, dritte und vierte Aus-
bildungsjahr gibt es Aufschlä-
ge. Der Auszubildende erhält 
18 Prozent, 35 Prozent bezie-
hungsweise 40 Prozent über 
dem Einstiegsbetrag des ersten 
Ausbildungsjahres, berichtet 
die Verbraucherzentrale. 
Das gilt für Azubis, die in einem 
nach dem Berufsbildungsge-
setz oder der Handwerksord-
nung geregelten Beruf ausge-
bildet werden. Die Tarifparteien 
können auch höhere Ausbil-
dungsvergütungen festlegen: 
Der Lohntarifvertrag im Gebäu-

Jahreswechsel
Neuigkeiten, Tipps und Wissenswertes

anzeigen

dereiniger-Handwerk hat zum 
Beispiel seit Oktober 2022 eine 
Steigerung der Ausbildungsver-
gütungen vorgesehen. Auszu-
bildende erhalten hier 900 Euro 
im ersten, 1.035 Euro im zwei-
ten und 1.200 Euro im dritten 
Ausbildungsjahr. Für Azubis im 
Maler- und Lackiererhandwerk 
ist die Mindestausbildungsver-
gütung zum 1. August 2022 an-
gehoben worden: Für sie gab 
es seither 740 Euro im ersten, 
815 Euro im zweiten und 980 
Euro im dritten Ausbildungsjahr. 
Eine Anhebung für die neuen 
Ausbildungsgänge ist zum 
1. August 2023 in beiden Aus-
bildungsberufen zu erwarten.

Bürgergeld

Das Arbeitslosengeld II und das 
Sozialgeld wurde zum 1. Januar 
2023 durch das Bürgergeld er-
setzt. Es beträgt für alleinste-
hende Erwachsene 502 Euro 
im Monat. 

Dachdecker

Höhere Löhne im Dachdecker-
handwerk: Die Löhne und Ge-
hälter im Dachdeckerhandwerk 
sind zum 1. November 2022 
um fünf Prozent gestiegen und 
werden zum 1. Oktober 2023 
um weitere drei Prozent ange-
hoben. Auch Auszubildende 
erhalten mehr Geld. Zusätzlich 
erhalten die Beschäftigten eine 
steuer- und sozialabgabenfreie 
Inflationsprämie in Höhe von 
950 Euro, zahlbar in zwei glei-
chen Raten im Frühjahr 2023 
und 2024.

Elektrohandwerk

Im Elektrohandwerk stieg der 
Mindestlohn zum 1. Januar 
2023 auf 13,40 Euro.

Elektronische Lohn-
steuerbescheinigung

Arbeitgeber müssen eine neue 
Regelung für elektronische 
Lohnsteuerbescheinigungen 
beachten. Sie brauchen von al-
len Arbeitnehmern eine gültige 
Steuer-Identifikationsnummer 
(Steuer-ID). Die eTIN fällt 2023 
weg.

Entlastung für 
Mieter:innen bei der 
CO2-Abgabe

Ein Gesetzentwurf der Bun-
desregierung sieht eine faire 
Aufteilung der CO2-Kosten bei 
Mietverhältnissen vor. Vermie-
ter sollen sich ab 2023 an der 
CO2-Abgabe für das Heizen 
mit Öl oder Erdgas beteiligen. 
Bei Nichtwohngebäuden soll 
zunächst übergangsweise eine 
hälftige Teilung des CO2-Prei-
ses gelten.

Führerschein

Wer noch einen pinkfarbenen 
oder grauen Führerschein  hat 
und zwischen 1959 und 1964 
geboren wurde, braucht spä-
testens ab 19. Januar 2023 

Gewerbetreibende 
aus der Region wünschen allen Lesern 
ein gesundes neues Jahr.

Foto: pixabay.com

 Wir können den 
Wind nicht ändern, 
aber die Segel 
anders setzen. 

 Aristoteles
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den neuen, fälschungssicheren 
EU-Führerschein im EC-Kar-
ten-Format.

Gastronomie

Die Absenkung der Umsatz-
steuer für Speisen in der Gas-
tronomie auf sieben Prozent 
wird verlängert. Gaststätten-
verbände setzen sich dafür ein, 
dass auch die Mehrwertsteuer 
auf Getränke von 19 auf sieben 
Prozent gesenkt wird.

Mehrweg-Pflicht

Restaurants und Cafés müssen 
2023 immer auch Mehrwegbe-
hälter für Speisen und Geträn-
ke zum Mitnehmen anbieten. 
Betroffen im Handwerk sind in 
erster Linie Bäcker, Konditoren 
und Fleischer, die solche Pro-
dukte in ihren Cafés oder Im-
bissen verkaufen.
Eine Ausnahme gilt aber für 
kleine Betriebe, in denen 
höchstens fünf Mitarbeiter tä-
tig sind mit einer Ladenfläche 
nicht über 80 Quadratmetern. 
Sie müssen es ihren Kunden 
jedoch ermöglichen, eigene 
Behälter zu befüllen.

Homeoffice-Pauschale

Die Homeoffice-Pauschale wird 
entfristet und auf sechs Euro 
pro Tag angehoben. Sie kann 
für bis zu 210 Tage in Anspruch 
genommen werden

Kindergeld 

2023 wird es eine massive Kin-
dergelderhöhung, die größte in 
der Geschichte der Bundesre-
publik: Seit dem 1. Januar 2023 
beträgt das Kindergeld einheit-
lich 250 Euro. Die Erhöhung 
des Kindergeldes gilt auch für 
einkommensschwache Famili-
en, die keine Einkommensteuer 
zahlen. Auch der steuerliche 
Kinderfreibetrag wird erhöht.

Unternehmensnummer

Unternehmen, die Mitglied einer 
Berufsgenossenschaft oder Un-
fallkasse sind, erhalten vor dem 
Jahreswechsel eine neue Un-
ternehmensnummer (UNR.S). 
Seit 1. Januar 2023 löst diese 
die elfstellige Mitgliedsnummer 
ab. Die Unternehmen benötigen 
die Nummer unbedingt, um zum 
Beispiel Sozialversicherungsda-
ten zu melden oder Lohnnach-
weise zu übermitteln.

Genau wie die bisherige Mit-
gliedsnummer dient die neue 
UNR.S dazu, Unternehmerin-
nen und Unternehmer sowie 
deren Firmen zu identifizieren 
– zum Beispiel bei Beitragsan-
gelegenheiten oder um Ent-
geltnachweise zuzuordnen. Ab 
2023 sollen die knapp 600 Ver-
waltungsdienstleistungen digi-
tal zur Verfügung stehen.
Die neue Unternehmensnum-
mer besteht aus 15 Ziffern. Die 
ersten zwölf Zeichen setzen 
sich aus einer zufälligen Ziffern-
folge zusammen und werden 
für die Unternehmerin oder den 
Unternehmer – also für eine 
natürliche oder juristische Per-
son oder Personengesellschaft 
– vergeben. Die letzten drei 
Ziffern kennzeichnen immer 
das zugehörige Unternehmen. 

Text (Auszüge): K. Freund und 
A. Kieserling / handwerksblatt.de

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Foto: pixabay.com

Betreibt ein Unternehmer meh-
rere Unternehmen, erfolgt die 
Zuordnung in numerisch auf-
steigender Folge.
Sobald ein Unternehmen die 
neue Unternehmensnummer 
erhalten hat, muss es diese an 
Stelle der bisherigen Mitglieds-
nummer nutzen. Unternehmen 
mit Beschäftigten müssen die-
se insbesondere in der Lohnab-
rechnung verwenden.

Wegestrecken-
entschädigung Bau

Ab 1. Januar 2023 gibt es die 
neue Wegestreckenentschä-
digung für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in Bau-
unternehmen, die zu ihren 
Baustellen fahren. Die Bau-
lohn-Änderungen werden in 
den Lohnprogrammen aufge-
nommen. Die Wegezeitent-
schädigung ist nach Kilometern 
gestaffelt. Mehr Informationen 
dazu erhalten Arbeitgeber bei 
den Bauverbänden und Arbeit-
nehmer bei der IG Bau.

Zeiterfassung

Nach dem Europäischen Ge-
richtshof hat auch das Bundes-
arbeitsgericht am 13. Septem-
ber 2022 bestätigt, dass Chefs 
schon heute verpflichtet sind, 
Lage, Beginn, Dauer und Ende 
der Arbeitszeit tatsächlich zu 
erfassen. Die bloße Bereit-
stellung eines Zeiterfassungs-
systems reicht nicht aus. Das 
Gericht macht aber keine Vorga-
ben, durch wen und in welcher 
Form die Erfassung erfolgen 
muss. Unternehmen haben ei-
nen Gestaltungsspielraum bei 
der Umsetzung.

 Die schärfsten 
Kritiker der Elche 
waren früher 
selber welche. 

 F. W. Bernstein*

* Satiriker, Lyriker und Zeichner, Mitbe-
gründer der Satirezeitschrift „Pardon“ und 
der Folgezeitschrift „Titanic“
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Staufrei unterwegs?
pARk-AnD-RiDE unD ÖpnV MAcHEn ES MÖGlicH!

Park-and-Ride-Anlagen	an	Bahn-
höfen leisten einen wichtigen 

Beitrag	zur	Mobilität	in	Brandenburg	
und	Berlin	–	sie	erleichtern	den	
Umstieg	vom	eigenen	Auto	in	den	
öff	entlichen	Nahverkehr.	So	können	
Park-and-Ride-Anlagen	Autofahrer:in-
nen	motivieren,	ihr	Fahrzeug	auf	
Stellplätzen	am	Bahnhof	oder	an	
anderen	Umstiegshaltestellen	zum	
öff	entlichen	Nahverkehr	abzustellen,	
um	dann	mit	Bahnen	und	Bussen	
weiterzufahren.
Und	wie	kann	man	Park-and-Ride-

Plätze	schnell	und	einfach	fi	nden?	

In	der	VBB-Livekarte	kann	man	
sich	die	Park-and-Ride-Plätze	in	der	
gewünschten	Region	anzeigen	
lassen: Einfach in den entsprechenden 
Ausschnitt hineinzoomen und die 
Option	„Park+Ride“	anklicken.	
Und	das	Beste	ist:	Man	kann	nicht	nur	
sehen,	wo	sich	die	Anlagen	befi	nden,	
sondern	auch	wie	viele	freie	Plätze	
es	vor	Ort	gibt.	

i n fo
Mehr Infos unter: vbb.de/ksb

Foto: VBB

Verbesserungen 
im öff entlichen 
Nahverkehr
ES GEHt VORAn iM VBB-lAnD

Mit	dem	Fahrplanwechsel	im 
De	zember	2022	hat	sich	im	Schie-

nenpersonennahverkehr	in	Branden-
burg	und	Berlin	viel	verändert!	
Auf	den	Netzen	Elbe-Spree	und	Lausitz	
sind	neue	und	modernisierte	Fahr	zeuge	
unterwegs,	es	gibt	neue	Linien,	andere	
Takte	und	Fahrzeiten	und	andere	
Betreiber	auf	gewohnten	Strecken	im	
Regionalverkehr.	Es	gibt	30 Prozent	
mehr Angebot auf die Schiene. 
Insgesamt	werden	28 Millionen	Zug-
kilometer	auf	17 Linien	inklusive	dem	
Berliner	Flughafen-Express	(FEX)	
gefahren.

Highlights:

�	 Längere	Züge	und	mehr	Direkt-
verbindungen,	zum	Beispiel	auf	
dem	RE1	zwischen	Brandenburg	Hbf	
und	Frankfurt	(Oder),	zwischen	
Berlin	und	Cottbus	sowie	von	Nauen,	
Bad	Belzig	und	Ludwigsfelde	in	
Richtung	Berlin

�	 Mehr	Verbindungen	am	Wochen-
ende	und	am	Abend	–	vor	allem	in	
der	Lausitz

�	 Moderne	Fahrzeuge,	WLAN,	digitale	
Fahrgastinformation	und	intelligen-
te	Bordsysteme	für	Zuverlässigkeit	
und Sicherheit

�	 Fünf	neue	PlusBus-Linien	und	
verbesserte	Busanbindung	zum	
Schienenpersonennahverkehr	im	
Land	Brandenburg

i n fo
Mehr Infos unter: vbb.de/zugumzug

Foto: VBB

VBB-App Bus & Bahn
FAHRplAnAuSkunFt unD tickEtAutOMAt

Die	VBB-App	Bus	&	Bahn	bietet	die	
Möglichkeit,	VBB-Tickets	für	das	

gesamte	VBB-Land	zu	erwerben.	
Eine	weitere	Funktion	ist	das	Routing:	
Start	und	Ziel	einer	Fahrt	können	ganz	
einfach	per	Klick	auf	die	Karte	ausge-
wählt	werden.	Für	die	Planung	der	
Fahrt	lassen	sich	diverse	Filter,	unter	
anderem	die	maximale	Anzahl	der	Um-
stiege sowie die gewünschte Aufent-
haltsdauer einer Zwischenstation, 
einstellen. Zudem informieren 
Push-Nachrichten	bei	Abweichungen	
von	der	Route,	zum	Beispiel	bei	Aus-
fällen	oder	Verspätungen.
Weiterhin	bietet	die	App	Infos	über	

nicht	funktionierende	Aufzüge.	Liegt	auf	

der geplanten Verbindung eine Aufzugs-
störung vor, wird automatisch eine 
Alternativroute	berechnet.	Zusätzlich	
können	sich	Fahrgäste	mithilfe	einer	
barrierefreien	Fußgängernavigation	von	
Tür zu Tür routen lassen.

i n fo
Die VBB-App Bus & Bahn 
ist kostenlos im 
Google Play Store und 
im App Store von Apple 
erhältlich. 

Mehr Infos unter: vbb.de/app

anzeige
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DB REGIO EMPFIEHLT: STREIFZUG MIT DER APP „DB AUSFLUG“

In	Cottbus	ist	Abwechslung	
Programm.	Eine	der	grünsten	
Städte	Deutschlands	überrascht	
mit	weitläufi	gen	Parks,	die	sich	wie	

Perlen	einer	Kette	entlang	der	Spree	
aneinanderreihen.	Die	Lausitzmetropole	
punktet	ebenso	mit	viel	Kunst	und	Kultur.	
Theater	und	Kino	haben	ihr	Zuhause	in	
markanten	Jugendstilgebäuden,	ein	
ehemaliges	Dieselkraftwerk	präsentiert	
moderne	Kunst.	Sie	sind	mit	Kindern	
unterwegs? Dann lohnt unbedingt ein 
Besuch	des	Tierparks.	Nehmen	Sie	sich	für	
die	Sehens	würdigkeiten	der	Stadt	am	
besten gleich einen ganzen Tag Zeit. 
Dann	können	Sie	ganz	entspannt	einen	
Museums-	und	Restaurantbesuch	ins	Auge	
fassen.

Vom	Bahnhof	aus	erreichen	
Sie	nach	etwa	20	Minuten	über	
den Stadtring die Spree. Hinter 
dem	Fluss	führt	ein	Weg	rechts	
in	den	Spree	auenpark.	Von	hier	
können	Sie	nun	am	westlichen	
Ufer	der	Spree	in	Richtung	
Süden spazieren. Am Ende des 
Parks	fi	nden	Sie	den	Tierpark	
(tierparkcottbus.de), der mit 
1.200 Tieren	verschiedener	
Arten, darunter Elefanten, Tiger 
und	Nasenbären,	einen	Besuch	
wert ist.

Über	die	Kiekebuscher	Allee	
erreichen	Sie	anschließend	die	
Messehallen.	Gehen	Sie	rechts	
und	dann	gleich	wieder	links	
unter	der	Bundesstraße	in	den	
Eliaspark.	Lassen	Sie	nun	das	
„Stadion	der	Freundschaft“	links	
liegen und überqueren die 
Fußgängerbrücke	über	die	Gleise.	

Halten	Sie	sich	links.	Sie	errei-
chen das Spreeufer, dem Sie in nördlicher 
Richtung	folgen.	Nach	knapp	einem	
Kilometer	er	reichen	Sie	den	Carl-Blechen-
Park.	Über	die	Fußgänger	brücke	nach	links	

erreichen Sie den 
Goethepark	mit	
dem Amtsteich 
und dem 
Kunstmuseum	
„Dieselkraftwerk“	
(blmk.de). 
Dort	ist	die	größte	
Sammlung von 
Kunst	aus	der	
DDR	und	den	
nach folgenden, 
künstlerischen	
Traditions linien 
beheimatet. Das 
Museum	
mit den beiden 
Standorten 
Cottbus	
und	Frankfurt	
(Oder)	sieht	

seine Aufgabe 
nicht allein in der 

Bewahrung	der	Werke.	Seine	Absicht	ist	es,	
die Arbeiten in einen internationalen 
Zusammenhang zu stellen und in neuen 
Kontexten	lesbar	zu	machen.

Über	die	Uferstraße,	vorbei	an	histori-
schen	Cottbuser	Häusern,	gelangen	Sie	zum	
Gerichtsplatz.	Weiter	geradeaus	erreichen	
Sie	die	Sandower	Straße.	Wenden	Sie	sich	
nach	rechts	in	Richtung	Altstadtmarkt.	
Auf der rechten Seite erscheint das impo-
sante	Gebäude	der	Oberkirche	St.	Nikolai	
(st-nikolai-cottbus.de).	Die	größte	Kirche	
der	Niederlausitz	ist	ein	spätgotischer	
dreischiffi		ger	Backsteinbau,	der	auf	das	
14. Jahrhundert	zurückgeht	und	dessen	
Ersterwähnung	aus	dem	Jahr	1156	stammt.	
Im	15. Jahrhundert	wurde	der	markante	
Westturm	angefügt.	Bemerkenswert	
ist	die	starke	Überhöhung	des	Mittel-
schiff	es,	die	in	der	Außensicht	den	auff	älli-
gen Höhenunterschied zwischen Seiten- 
und	Mittelschiff	 	verursacht.	

Die	mächtige	Orgel	über	dem	Eingang	
der	Kirche	ist	mit	3672	Pfeifen	eine	der	
größten	in	der	Lausitz.	Lohnenswert	ist	
auch	der	Ausblick	auf	die	grüne	Stadt	
Cottbus	vom	55	Meter	hohen	Kirchturm.	
Die	Turm	besteigung	ist	zu	den	Öff	nungs-
zeiten	der	Kirche	möglich,	außer	während	
der Gottesdienste.

Eine der grünsten Städte 
Deutschlands
cOttBuS punktEt Mit nAtuR, MODERnER kunSt unD ViEl kultuR
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Flockenwirbel am 
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